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Bitte beachten Sie auch die 
> Datenschutzerklärung Kanton Basel-Stadt 
 
 

1. Geltungsbereich 

Die vorliegende Datenschutzerklärung gilt für die Nutzung des elektronischen Erfassungsas-
sistenten für das Online-Baubegehren (im Folgenden «OBG») und die digitale Baupublikation.  
 
Verantwortlich für das OBG, die digitale Baupublikation und die damit verbundene Datenbear-
beitung ist das Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt (Bau- und Gastgewerbeinspekto-
rat). Diese erfolgt im Einklang mit dem basel-städtischen Gesetz über die Information und den 
Datenschutz (IDG, SG 153.260) und den dazugehörigen Verordnungen (Informations- und Da-
tenschutzverordnung, IDV, SG 153.270; Verordnung über die Informationssicherheit, ISV, SG 
153.320).  
 
Ferner stützen wir uns im Wesentlichen auf folgende gesetzliche Grundlagen: 
 
- Bau- und Planungsgesetz (BPG, SG 730.100) 

- Bau- und Planungsverordnung (BPV, SG 730.110) 

- Ausführungsbestimmungen zur BPV (ABPV, SG 730.115) 

- Die freiwilligen Einwilligungen der Betroffenen, welche diese jederzeit schriftlich bei uns mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen können. 

2. Personendaten und Bearbeitungszwecke 

Bei der Nutzung des OBG werden als Personendaten im Sinne des IDG Namen, Adressen, 
E-Mailadressen, Grundstücksnummern, Telefonnummern und die IP-Adressen der Nutzen-
den erfasst.  

3. Digitale Baupublikation 

Während der öffentlichen Planauflage im Internet werden nur die notwendigen und gesetzlich 
zulässigen Personendaten angezeigt.  

4. Datenweitergabe und Datenübermittlung ins Ausland 

Es werden keine Personendaten ins Ausland weitergeleitet. Dritten werden Personendaten nur 
insofern weitergeleitet, sofern diese uns in der Auftragserfüllung oder bei der Bereitstellung der 
für die Abwicklung notwendigen Ressourcen (z.B. IT-Software etc.) unterstützen. Dabei stellen 
wir sicher, dass unsere Vertragspartner sich an das IDG sowie die dazugehörenden Verord-
nungen halten. 

https://www.bs.ch/datenschutzerklaerung
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/153.270
https://www.gesetzessammlung.bs.ch/app/de/texts_of_law/153.320
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5. Dauer der Aufbewahrung von Personendaten 

Die Daten werden im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungs- und Archivierungsfristen ge-
speichert. Sobald Ihre Personendaten nicht mehr erforderlich sind, werden sie grundsätzlich 
und soweit möglich gelöscht oder anonymisiert. 

6. Datenschutzverantwortlicher 

Wenn Sie datenschutzrechtliche Anliegen oder Fragen haben, können Sie sich an unseren 
Datenschutzverantwortlichen beim Bau- und Gastgewerbeinspektorat wenden: Abteilungslei-
terin Baubewilligungen und -kontrolle, jana.jascur@bs.ch. 

7. Datensicherheit 

Wir treffen angemessene technische und organisatorische Massnahmen, um die Sicherheit der 
Personendaten zu gewährleisten und diese gegen unberechtigte oder unrechtmässige Bear-
beitung, unbeabsichtigten Verlust, Veränderung, Bekanntmachung oder Zugriff zu schützen.  

8. Rechte der betroffenen Person 

Sie haben im Rahmen des gesetzlich vorgesehenen das Recht auf Auskunft, Berichtigung und 
Löschung sowie auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Personendaten. Melden Sie 
sich hierfür bei unserem Datenschutzverantwortlichen. 
 
Eine einmal erteilte Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. 

9. Änderung der Datenschutzerklärung 

Um aktuellen rechtlichen Forderungen gerecht zu werden oder Änderungen unserer Leistungen 
umzusetzen (z.B. bei der Einführung neuer Services), behalten wir uns vor, die vorliegende 
Datenschutzerklärung anzupassen, zu ergänzen oder in sonstiger Weise zu ändern. Es gilt die 
jeweils aktuelle Datenschutzerklärung gemäss Veröffentlichung auf der Webseite. 


